
 

 

Hinweise für Aktivprogramme im Stadtmuseum Burghausen 
 
Wir möchten, dass Kinder und Jugendliche den Besuch im Stadtmuseum Burghausen und 
die Aktivprogramme genießen. Damit ein reibungsloser Ablauf möglich ist, geben wir Ihnen 
folgende Hinweise: 
 
 

 Die Buchungen der Aktivprogramme sind auf 28 Kinder / Jugendliche mit 
Begleitpersonen bzw. eine Schulklasse mit 2 Begleitpersonen begrenzt. Zwei 
kleinere Schulklassen können nicht zu einer Gruppe zusammengefasst werden. 

 Bei einer Gruppengröße über 15 Kinder ist eine zweite Betreuungsperson seitens des 
Kindergartens/ der Schule/ der Institution erforderlich. 

 Lehrer und Betreuungspersonen begleiten und beaufsichtigen die Gruppe während 
des gesamten Museumsaufenthaltes. 

 Die Aufsichtspflicht liegt während des gesamten Museumsbesuches bei den Lehrern 
und den Betreuungspersonen. 

 Essen und Trinken ist in den Ausstellungsräumen nicht erlaubt. 
 Bei unvorhergesehenen Zeitverzögerungen Ihrerseits bitten wir Sie mindestens 60 

Minuten vor Führungsbeginn in der Burghauser Touristik oder direkt bei Ihrem 
Gästeführer Bescheid zu geben. 

 Bei unvorhergesehenen Zeitverzögerungen Ihrerseits bitten wir Sie mindestens 60 
Minuten vor Führungsbeginn in der Burghauser Touristik oder direkt bei Ihrem 
Gästeführer Bescheid zu geben. 

 Die Bezahlung erfolgt nur bar vor Ort an den Gästeführer. Sie erhalten eine 
Quittung. 

 Busparkplätze: Parkplatz am Pulverturm an der Tittmoninger Straße (Altstadt) und 
Messeplatz an der Berchtesgadener Straße (Neustadt) 

 
 
Über die Mitgliedschaft der einzelnen Gästeführer im Burghauser Gästeführer e.V. besteht über den 
Bundesverband der Gästeführer Deutschland e.V. eine Berufshaftpflichtversicherung sowie eine 
Vermögensschadenversicherung. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bvgd.org.  
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